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1. Teil

Einführung

1. Kapitel

Kontext und Herleitung der Forschungsfrage

Das Völkerrecht entwickelt und wandelt sich häufig in Zeiten der Krise.1 
Ob bzw. inwieweit sich das Völkerrecht auch in der Gegenwart in einer 
Krise befindet, ist Gegenstand aktueller Untersuchungen.2 Seit Mitte der 
2000er Jahre scheint die vormalige Vormachtstellung der USA in den Inter-
nationalen Beziehungen jedenfalls abzunehmen, parallel dazu verliert das 
Völkerrecht an Bedeutung.3 Daraus resultiert die Frage, vor welchen neuen 
Herausforderungen einzelne Bereiche des Völkerrechts, wie z. B. der Indivi-
dualrechtsschutz stehen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, 
dass andere Akteure das durch die USA möglicherweise geschaffene Macht-
vakuum in den Internationalen Beziehungen schließen wollen.4 In dieser 
Arbeit untersucht der Verfasser den Einfluss eines staatlichen Akteurs – der 
Volksrepublik China – auf die Auslegung eines Individualrechts – der Mei-
nungsfreiheit – im Internet. Die Auswahl des untersuchten Akteurs und der 
untersuchten Norm sowie die gewählte Methodik der Untersuchung stehen 
in engem Zusammenhang mit den aktuellen Herausforderungen des Völker-
rechts. Um diesen Zusammenhang darstellen zu können, skizziert der 
 Verfasser nachfolgend zunächst zusammenfassend den aktuellen Wandel 

1 Krieger/Nolte, The International Rule of Law – Rise or Decline? Points of De-
parture, KFG Working Paper Series No. 1 (2016), 5; Scharf, Customary International 
Law in Times of Fundamental Change.

2 Herwig, The WTO and the Doha Negotiation in Crisis?, NYBIL 44 (2014), 
161–185; Krieger/Nolte, The International Rule of Law – Rise or Decline? Points of 
Departure, KFG Working Paper Series No. 1 (2016); Marxsen, International Law in 
Crisis: Russia’s Struggle for Recognition, GYIL 58 (2015), 11–48; Pauwelyn/Wessel/
Wouters, When Structures Become Shackles, EJIL 25 (2014) Issue 3, 733–763.

3 Krieger/Nolte, The International Rule of Law – Rise or Decline? Points of De-
parture, KFG Working Paper Series No. 1 (2016), 7 ff.; Scharf, Customary Interna-
tional Law in Times of Fundamental Change.

4 Marxsen, International Law in Crisis: Russia’s Struggle for Recognition, Interna-
tional Law in Crisis: Russia’s Struggle for Recognition GYIL 58 (2015), 11–48; 
Pauwelyn/Wessel/Wouters, When Structures Become Shackles, EJIL 25 (2014) Is-
sue 3, 733–763.
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des Völkerrechts und begründet mit der damit einhergehenden Entwicklung 
die Auswahl des vorliegend untersuchten Akteurs und der untersuchten 
Norm.

A. Der Ausgangspunkt: Die Krise des Völkerrechts

Nach dem Ende des Kalten Krieges waren die USA als einzige Super-
macht der Internationalen Beziehungen verblieben.5 Zugleich beschleunigte 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in dieser Zeit die Entwicklung 
multilateralen Völkerrechts durch zahlreiche Quasi-Gesetzgebungsakte.6 Be-
deutende völkerrechtliche Verträge im Rahmen der WTO7 oder das FCCC-
Agreement8 kamen in dieser Zeit zustande. Das Völkerrecht entwickelte sich 
nicht nur in quantitativer Hinsicht weiter. Nach dem Ende des kalten Krieges 
war zugleich die Entscheidung für bestimmte Werte und normative Gewich-
tungen im Völkerrecht zu erkennen. So unterzeichneten bzw. ratifizierten 
viele neue Vertragsstaaten multilaterale Menschenrechtsverträge.9 Demge-
mäß gewann der universelle Menschenrechtsschutz gegenüber der Souverä-
nität von Nationalstaaten erheblich an Bedeutung.10 Daneben schufen viele 
Staaten außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen11 und zogen das In-
dividuum im Völkerrecht auch zur Verantwortung für Verbrechen des Völ-
kerstrafrechts.12 Der ständige Internationale Strafgerichtshofs in Den Haag 
erhielt das Mandat dauerhaft Verbrechen gegen das Völkerstrafrecht zu ahn-
den.13 In der Wissenschaft verwiesen einige Autoren auf die abnehmende 
Bedeutung des souveränen Nationalstaates und argumentierten sogar für die 

5 Steel, Temptations of a Superpower, 5 ff.
6 Rosand, The Security Council As „Global Legislator“, Fordham ILJ 28 (2004) 

Issue 3, 539 ff.
7 WTO General Agreement on Trade in Services, January 1. 1995, GATS 1995, 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf.
8 United Nations Framework Convention on Climate Change, opened for signature 

June 4, 1992, Treaty Doc. No. 102-38 (1992); Kyoto Protocol to FCCC, UN Doc. 
FCCC/CP/1996/2.

9 Zur Ratifikation des IPBPR durch viele Entwicklungsländer und osteuropäische 
Staaten zu Beginn der 1990er Jahre: UN Treaty Body Database CCPR, https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx. 

10 Meron, The Humanization of International Law, 235 ff.; Teitel, Humanity’s Law.
11 Alter, The New Terrain of International Law, Chapter 4; Oellers-Frahm, Dispute 

settlement.
12 Krieger/Nolte, The International Rule of Law – Rise or Decline? Points of De-

parture, KFG Working Paper Series No. 1 (2016), 5 ff.
13 Rome Statute of the International Criminal Court 1998, U.N. Doc. A/CONF. 

183/9.

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx


 1. Kap.: Kontext und Herleitung der Forschungsfrage 19

Tätigkeit einer Weltregierung.14 Daneben untersuchten andere Autoren die 
Folgen der Globalisierung für ein mögliches „Recht auf Menschenrechte“.15 
Außerdem nahm nach dem Ende des kalten Krieges die Bedeutung von 
NGOs als Akteur des Völkerrechts deutlich zu.16 

Demgegenüber erscheinen die heutigen Entwicklungen des Völkerrechts 
und der Internationalen Beziehungen im Vergleich zu diesen Tendenzen als 
eine Art Rückentwicklung. Internationale Gerichtshöfe und Streitbeilegungs-
mechanismen verlieren an Bedeutung, weil einzelne Staaten ihre Legitima-
tion anzweifeln, wie sich bspw. aus dem Rückzug vieler Staaten aus dem 
Rom-Statut des Internationalen Gerichtshofes zeigt.17 Ein weiteres Beispiel 
stellt die fehlende Anerkennung dar, die China den Schiedssprüchen zum 
Konflikt im südchinesischen Meer zukommen ließ.18 Allgemein lässt sich die 
Tendenz erkennen, dass Staaten, die vermehrt ihre nationalstaatliche Souve-
ränität betonen, weniger daran interessiert sind internationale Streitbeile-
gungsmechanismen bzw. Gerichte anzuerkennen.19 Völkerrechtliche Verträge 
werden in geringerem Maße geschlossen als es angesichts der vielfältigen 
Regelungsmöglichkeiten etwa im Bereich des Internets möglich gewesen 
wäre.20 Viele Staaten scheinen unverbindliche Regelungen zu bevorzugen.21 
Der Bedeutungsverlust der Vereinten Nationen und ihrer Organe wird anhand 
der Konflikte in Libyen und Syrien deutlich. Aus Sicht Chinas und Russlands 
nutzten die USA und ihre Verbündeten die Libyen-Resolution des Sicher-
heitsrates im Jahr 201122 nicht nur wie vorgesehen zur Errichtung einer 
Flugverbotszone über Libyen, sondern zugleich für Luftschläge gegen das 

14 Fassbender, The U.N. Charter as a Constitution, CJTL 36 (1998), 529–619; 
Kennedy, Das Parlament der Menschheit: die Vereinten Nationen und der Weg zur 
Weltregierung.

15 Brunkhorst, Recht auf Menschenrechte, 5 ff.
16 Marsiaj, The role of international NGOs in the global governance of human 

rights; Simma/Paulus, The International Community, 276.
17 Vilmer, The African Union and the International Criminal Court, International 

Affairs 92 (2016) Issue 6, 1321 ff.; Vesper-Gräske, Conference report Africa and the 
International Criminal Court, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 3/ 
2014, 146.

18 Mazarr et al. Measuring the Health of the Liberal International Order, 108; 
Shaun/Kaiyuan, Non-traditional security issues and the South-China Sea, Europe-
Asia Studies 61 (2009) Issue 3, 457 ff.

19 Shany, Assessing the Effectiveness of International Courts, 31; Tallberg/McCall 
Smith, Dispute Settlement in World Politics, EJIR 20 (2014) Issue 1, 120 ff.

20 Pauwelyn/Wessel/Wouters, When Structures Become Shackles, Stagnation and 
Dynamics in International Lawmaking, EJIR 25 (2014) Issue 3, 743.

21 Pauwelyn/Wessel/Wouters, When Structures Become Shackles, Stagnation and 
Dynamics in International Lawmaking, EJIR 25 (2014) Issue 3, 740 ff.

22 United Nations Security Council, UN Doc. S/Res/1970 (2011).


